
Unzulässig sind Betriebe und Anlagen, deren je m2 Grundstücksfläche abgestrahlte Schallleistung die
in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 tags (6:00 Uhr bis
22:00 Uhr) bzw. nachts (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) überschreitet:

Teilfläche Fläche [m2] LEK, tags LEK, nachts

GE südwest 6.060 63 48

GE südost 3.310 63 48

GE nord 4.120 60 45

SO 3.510 59 44

Für die in der folgenden Tabelle genannten Immissionsorte gelten Zusatzkontingente LEK,zus, um wel-
che die festgesetzten Emissionskontingente LEK erhöht werden können:

Zusatzkontingent
LEK,zus

tags nachts
Immissionsort

dB(A) dB(A)

IP 1 5 5

IP 2 6 6

IP 3 5 5

IP 4 0 0

IP 5 0 0

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN 45691: 2006-12,
Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für die in obiger Tabelle genannten Immissionsorte j
LEK,i durch LEK,i + LEK,zus j zu ersetzen ist.

Anhand von schalltechnischen Gutachten ist beim Baugenehmigungsantrag bzw. Nutzungsände-
rungsantrag von jedem anzusiedelnden Betrieb mit Ausnahme von Büroräumen und Räumen mit ähn-
licher Nutzung nachzuweisen, dass die festgesetzten Emissionskontingente nicht überschritten wer-
den. Die Gutachten sind unaufgefordert vorzulegen.

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn der
Beurteilungspegel Lr den Immissionsrichtwert nach TA Lärm um mindestens 15 dB unterschreitet
(Relevanzgrenze).

In begründeten Ausnahmefällen kann von den oben genannten Auflagen abgewichen werden, sofern
die schalltechnische Unbedenklichkeit durch ein entsprechendes Sachverständigengutachten nach-
gewiesen wird.

Verkehrsgeräuschegeräusche

Gemäß der DIN 4109, Tabelle 8 sind in den in den Isophonenkarten farbig markierten Bereichen fol-
gende Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen (erforderliche Gesamtschall-
dämm-Maße R‘W,res) einzuhalten sind, sofern dort schutzbedürftige Aufenthaltsräume vorgesehen
werden:


